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Protokoll 
 

 

über die am 20. Dezember 2022 von 17.05 Uhr bis 18.40 Uhr im Sitzungszimmer des 

Kommunalzentrums unter dem (überwiegenden) Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan 

Seiwald abgehaltene 

 

10. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2022 – 2028) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christina Döttlinger, BEd, Hanspeter Ellmerer,  

Klaus Födermair, Christine Gschnaller, MSc, Ing. Sebastian Hager, 

Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Melanie Hutter, Maximilian  

Hüttner, Manfred Kecht, Heribert Mariacher, Johann Mayr, Gregor  

Salinger, Laura Sojer, Peter Trixl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Robert Steger (Ersatz: Christine Gschnaller, MSc), Claudia Pali (ein Er-

satz konnte nicht mehr einberufen werden), Darko Omerbasic (Ersatz: 

Ing. Sebastian Hager) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

    
Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2023 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Neuerlassung von Subventionsrichtlinien (Erschließungsbeitrag, Wasseranschluss-

gebühr, Kanalanschlussgebühr) 

2) Gst. 3094/10 und 3094/11 (Lisa Randl) 

a) Umwidmung von Bauland in Freiland und von Freiland in Bauland 

b) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

2) Finanzausschuss 

1) Neuerlassung und Änderung von Verordnungen 

a) Leerstandsabgabe 

b) Freizeitwohnsitzabgabe 

c) Waldumlage 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Am Beginn der Sitzung sind 17 Gemeinderäte anwesend. 

 

Die Sitzung wird von 17.05 Uhr bis 17.20 Uhr vom 1. Bürgermeister-Stellvertreter, Hubert 

Almberger, geleitet. Der Bürgermeister kommt um 17.20 Uhr zu Sitzung und übernimmt 

den Vorsitz. Es sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2023 

 

Die Vorsitzende des Finanzausschusses, Melanie Hutter, und der Finanzverwalter er-

läutern den Entwurf des Voranschlags für das Finanzjahr 2023 mithilfe mehrerer Da-

teien. 

 

Ein Auszug aus dem Vortrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A ange-

hängt. 

 

Zu Beginn der Debatte bedauert es Heribert Mariacher zunächst, dass für Straßenbe-

leuchtungen in den Bereichen „Weiberndorf“ und „Achenallee“ keine finanziellen Mittel 

bereitgestellt worden seien, hebt anschließend jedoch die seiner Ansicht nach positiven 

Aspekte des Voranschlagsentwurfs hervor. Auch die folgenden Redner (Peter Wallner, 

Ing. Sebastian Hager und Manfred Kecht) äußern sich zustimmend. 

 

Der Bürgermeister spricht einen allgemeinen Dank an alle Beteiligten aus, da das 

„Budget ein gemeinsames Werk von allen“ sei. 

 

Dem Finanzverwalter, welcher vor dem Hintergrund seiner Ruhestandsversetzung im 

Jahr 2023 den Entwurf des Voranschlags zum letzten Mal erstellt hat, wird mehrfach 

gedankt. 

 

 

 

 

 



119 
 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 2. Dezember 

2022 bis zum 19. Dezember 2022 im Marktgemeindeamt St. Johann in Tirol zur öffentli-

chen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öf-

fentlichen Einsicht wurde am 25. November 2022 angeschlagen und am 20. Dezember 

2022 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht 

eingebracht. 

 

Die Bestandteile des Voranschlags werden gemäß § 6 Abs. 9 der Verordnung des Bun-

desministers für Finanzen: Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 –

VRV 2015 auf der Homepage der Gemeinde (www.st.johann.tirol) veröffentlicht. 

 

Der negative Saldo 5 in Höhe von EUR -4.577.300,00 wird durch die vorhandenen 

Rücklagen in Höhe von EUR 3.188.100,00 und dem zu erwartenden Rechnungsüber-

schuss des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von EUR 1.500.000,00 abgedeckt. 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt: 

 

Ergebnishaushalt 

 

Erträge: EUR 35.139.500,00 

Aufwendungen: EUR 37.064.700,00 

Saldo: EUR -1.925.200,00 

 

Finanzierungshaushalt 

 

Operative Gebarung: EUR 2.332.900,00 

Investive Gebarung: EUR -8.094.400,00 

Saldo: EUR -5.761.500,00 
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III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Neuerlassung von Subventionsrichtlinien (Erschließungsbeitrag, Wasseranschluss-

gebühr, Kanalanschlussgebühr) 

 

Der Finanzverwalter erläutert die neuen Subventionsrichtlinien. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Die Subventionsrichtlinien laut den Anlagen B (Erschließungsbeitrag), C (Wasser-

anschlussgebühr) und D (Kanalanschlussgebühr) dieses Gemeinderatsprotokolls 

werden neu erlassen. 

 

2) Gst. 3094/10 und 3094/11 (Lisa Randl) 

a) Umwidmung von Bauland in Freiland und von Freiland in Bauland 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (17:0): [Peter Wallner abwesend] 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Markt-

gemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3094/10 (rund 8 m²) von Wohngebiet 

in Freiland 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3094/11 (rund 8 m²) von Freiland in 

Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 
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innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für Teile der Gst. 3094/10 und 3094/11 von 

Dr. Erich Ortner vom 10. November 2022 („Randl Bärnstetten“) wird gemäß  

§ 64 Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Ge-

mäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle 

abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Neuerlassung und Änderung von Verordnungen 

a) Leerstandsabgabe 

 

Der Amtsleiter erläutert die Rechtslage und trägt die Verordnung vor. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Verordnung 

über die Höhe der Leerstandsabgabe 

 

Aufgrund des § 9 Abs. 4 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabege-

setzes, LGBl. Nr. 86/2022, wird verordnet: 
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§ 1. Festlegung der Abgabenhöhe der Leerstandsabgabe 

 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol legt die Höhe der monatlichen Leer-

standsabgabe einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet wie folgt fest: 

 

Ausmaß der Nutzfläche Betrag in Euro 

bis 30 m² 42,50

von mehr als 30 m² bis 60 m² 85,00

von mehr als 60 m² bis 90 m² 119,00

von mehr als 90 m² bis 150 m² 170,00

von mehr als 150 m² bis 200 m² 229,50

von mehr als 200 m² bis 250 m² 297,50

von mehr als 250 m² 365,50

 

§ 2. Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 

b) Freizeitwohnsitzabgabe 

 

Der Amtsleiter erläutert die Rechtslage und trägt die Verordnung vor. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Verordnung 

über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabege-

setzes, LGBl. Nr. 86/2022, wird verordnet: 

 

§ 1. Festlegung der Abgabenhöhe der Freizeitwohnsitzabgabe 

 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol legt die Höhe der jährlichen Freizeit-

wohnsitzabgabe einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet wie folgt fest: 
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Ausmaß der Nutzfläche Betrag in Euro 

bis 30 m² 238,00

von mehr als 30 m² bis 60 m² 476,00

von mehr als 60 m² bis 90 m² 688,50

von mehr als 90 m² bis 150 m² 977,50

von mehr als 150 m² bis 200 m² 1.368,50

von mehr als 200 m² bis 250 m² 1.759,50

von mehr als 250 m² 2.150,50

 

§ 2. Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-

nung des Gemeinderats der Marktgemeine St. Johann in Tirol vom 12. Novem-

ber 2019 über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe außer Kraft. 

 

c) Waldumlage 

 

Der Finanzverwalter erläutert die nachstehende Verordnung. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Verordnung 

über die Festsetzung der Waldumlage 

 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt 

geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, wird zur teilweisen Deckung des jährlichen 

Personal- und Sachaufwandes für die Gemeindewaldaufseher verordnet: 

 

§ 1. Waldumlage, Umlagesatz 

 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt eine Waldumlage und legt den 

Umlagesatz einheitlich für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im 

Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 50 v.H. der von der Tiroler Landesregierung 

mit Verordnung vom 6. September 2022, VBl. Tirol Nr. 59/2022, festgelegten 

Hektarsätze fest. 
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§ 2. Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-

nung des Gemeinderats der Marktgemeinde St. Johann in Tirol über die Fest-

setzung einer Waldumlage vom 17. Dezember 2019 außer Kraft. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Fehlender Schibus. Laura Sojer meint, es gebe zur Bushaltestelle Mühlbachbrücke kei-

nen „Schibus“ mehr, der „ganze Winkl“ stehe jetzt ohne einen solchen da. Der Bürgermeis-

ter antwortet, Schifahrer hätten auf dieser Strecke bislang in den kostenpflichtigen Linien-

bussen – welche auch weiterhin in Betrieb seien – gratis mitfahren können. Für diese „Mit-

nahmeregelung“ habe die St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. einen „Finanzie-

rungsbeitrag“ geleistet. Aktuell sei diese Regelung mangels Einigung jedoch „außer Kraft“, 

es würden indes (Lösungs-)Gespräche geführt. 

 

Dankesworte. Der Bürgermeister bedankt sich zum Jahresausklang bei den Gemeinde-

ratsmitgliedern. Er sei „zuversichtlich“, künftige Herausforderungen gemeinsam meistern 

zu können. 

 

Dieses Protokoll enthält fünf Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 20. Dezember 2022 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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